
 

 

Fachoberschule - FOS 

Urlaubsregelung im FOS-Praktikum                              

 
Die Urlaubsregelung im FOS-Praktikum ergibt sich aus dem Praktikantenvertrag.  

Grundsätzlich sind dabei die jeweiligen gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Regelungen zu beachten. 

Die Mindeststandards sind in der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen. 

 
Alter 
des 
Praktikanten 
zu Beginn des 
Kalenderjahres 

Gesetzliche 
Grundlage 
für den 
Urlaubsanspruch 

Urlaubsanspruch 
 Jahresurlaub des Praktikanten 

 (für einen Zeitraum von 12 Monaten) 

 umgerechnet auf eine 3-Tage-Woche 

Werktage 

(6-Tage-Woche) 

Arbeitstage 

(5-Tage-Woche) 

 
15 Jahre 

 

 

§ 19 
JArbSchG 

 

30 Werktage 
= 5 Wochen 

25 Arbeitstage 
= 5 Wochen 

15 Praktikumstage 
= 5 Wochen (= 5 x 3 Tage) 

 
16 Jahre 

27 Werktage 
= 4 Wochen  
   + 3 Tage 

23 Arbeitstage 
= 4 Wochen 
   + 3 Tage 

14 Praktikumstage 
= 4 Wochen + 2 Tage (= 4 x 3 Tage + 2 Tage) 

 
17 Jahre 

25 Werktage 
= 4 Wochen 
   + 1 Tag 

21 Arbeitstage 
= 4 Wochen 
   + 1 Tag 

13 Praktikumstage 
= 4 Wochen + 1 Tag (= 4 x 3 Tage + 1 Tag) 

18 Jahre 
und älter 

§ 3 BUrlG 24 Werktage 
= 4 Wochen 

20 Arbeitstage 
= 4 Wochen 

12 Praktikumstage 
= 4 Wochen (= 4 x 3 Tage) 

 
Die Anzahl der Urlaubstage im Praktikum in dieser Übersicht ist dann noch der jeweiligen Dauer des Praktikums anzupassen. 
(Beginn am 01.08. des Schuljahres bis zum Ende der vorletzten Schulwoche in dem jeweiligen Schuljahr)  
 
Für die FOS-Gestaltung gelten hiervon abweichend besondere Regelungen. 


